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 Veröffentlicht am 09.09.1998

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

BAO §198;

KStG 1988;

UStG 1972;

Rechtssatz

Mit der Erlassung von Umsatzsteuerbescheiden gibt die Abgabenbehörde nicht zu erkennen, es werde keine

Veranlagung zur Körperschaftsteuer erfolgen.
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